
Rechtsgrundlagen  
 
Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom 27.08.1997 (BGBl.I, S.2141, 1998 I S.137), geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes v. 26.11.2001 (BGBl I Nr. 61, S. 3138-3187),  
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. v. 23.01.1990, (BGBl.I, S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland 
vom 22.04.1993 (BGBl. I S.466), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl.I, 1991, S. 58), 
Hess. Bauordnung (HBO) i.d.F. v. 18.06.2002 (GVBl.I, 25.06.2002, Nr. 14 S. 274) 
 
 
 
1 Zeichenerklärung 

2 Textliche Festsetzungen 
 

2.1 Gem. § 9(1)1 BauGB i.V.m. § 20 Abs. 3 BauNVO: Bei der Ermittlung der zulässigen Ge-
schoßfläche sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in Geschossen, die keine Vollge-
schosse i.S. der HBO sind, einschl. der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschl. 
ihrer Umfassungswände mitzurechnen. 
 

2.2 Gem. § 9(1)1 BauGB i.V.m. § 23(2) BauNVO: Die auf der Baulinie anzuordnenden Gebäu-
de können auch mit seitlichem Grenzabstand (ein- oder beidseitig) errichtet werden. 
 

2.3 Gem. § 9(1)6 BauGB: Die höchstzulässige Zahl von Wohnungen (WE) in Wohngebäuden 
beträgt   
 
3 WE bei Einzelhäusern  
2 WE bei Doppelhäuser (je Doppelhaushälfte) 
1 WE bei Hausgruppen (je Reihenhaus) 
 

2.4 Ausnahmen gem. § 31(1) BauGB: Für das Baugebiet WA lfd. Nr.2 gilt: 
Die Zahl der Vollgeschosse kann ausnahmsweise auf Z=II erhöht werden, sofern das Kel-
lergeschoss aufgrund topographischen Gegebenheiten nur als Vollgeschoss ausgeführt 
werden kann. Die GFZ erhöht sich entsprechend auf 0,6. 

 

3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 
 

3.1  Gem. § 9(4) BauGB i.V.m. § 81(1)1 HBO:  
 

3.1.1 Auf der Baulinie sind ausschließlich Gebäude mit Dachneigungen von 45° - 55° zulässig. 
 

3.1.2 Auf der Baulinie aufgebaute Fassaden dürfen ausschließlich Fenster mit rechteckigen ste-
henden Formaten aufweisen, dass Verhältnis von Höhe zu Breite beträgt mindestens 5:4. 
 

3.2 Gem. § 9(4) BauGB i.V.m. § 81(1)4 HBO: Einzel- und Reihengaragen, in denen überein-
ander geparkt wird (Doppelparker), sind unzulässig. 
 

4 Teilungssatzung 
 

4.1 Gem. § 19 Abs. 1 BauGB: Die Teilung eines Grundstücks bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Genehmigung der Gemeinde Niedernhausen.  
 

 5 Erhaltungssatzung 
 

5.1  Gem. § 172(1)1 BauGB gilt für Teilbaugebiet lfd. Nr. 5: Zur Erhaltung der städtebaulichen 
Eigenart des Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt wird bestimmt, dass der 
Abbruch, die Änderung, die Nutzungsänderung und die Errichtung baulicher Anlagen der 
Genehmigung durch die Gemeinde Niedernhausen bedürfen. 
 

 

6 Nachrichtliche Übernahmen 

6.1 Ergänzend zu den planungsrechtlichen Festsetzungen und bauordnungsrechtlichen 
Gestaltungsvorschriften finden die Vorschriften 
 
- Der Bausatzung der Gemeinde Niedernhausen und 
- der Stellplatzsatzung der Gemeinde Niedernhausen  
 
in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung geltenden Fassung Anwendung. 
 

6.2 Als Kulturdenkmäler i.S. § 2 HDSchG anzusprechen sind: 
 
Hauptstrasse/Im Merzgrund: Brunnen 
Hauptstrasse 6: Hofanlage 
Hauptstrasse 11: Rathaus/Backhaus 
Hauptstrasse 25: Hofreite 
Zum Hohlen Stein 1: Feuerwehrgerätehaus 
 

7 Hinweise 
 

7.1 § 70 Abs. 2 HWG: Im Gewässer, im Uferbereich und in Überschwemmungsgebieten sind 
verboten: 
 
1. die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen außerhalb im Zusammenhang 

bebauter Ortsteile, 
2. das Aufbringen oder Ablagern wassergefährdender Stoffe auf den Boden, 
3. die Umwandlung von Grün- in Ackerland, 
4. das Anlegen, Erweitern oder Beseitigen von Baum- und Strauchpflanzungen im 

Außenbereich, soweit dies nicht dem Ausbau oder der Unterhaltung des Gewässers, 
der Erhaltung oder Wiederherstellung einer natürlichen Auenlandschaft, der Verjüngung 
des Pflanzenbestandes oder der Gefahrenabwehr dient. 

 
(Als Uferbereich gelten die zwischen Uferlinie und Böschungsoberkante liegenden Flächen 
sowie die hieran landseits angrenzenden Flächen in einer Breite von 10 m, außerhalb im 
Zusammenhang bebauter Ortsteile) 
 
§ 71 Abs. 1 HWG: Die Wasserbehörde hat von den Verboten des § 70 auf Antrag zu 
befreien, wenn 
 
1. die Abweichung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist, 
2. die Verbote im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würden oder 
3. wenn ein Vorhaben auf Flächen verwirklicht werden soll, auf denen eine Bebauung 

nach Maßgabe eines bestehenden rechtsverbindlichen Bebauungsplanes oder nach § 
34 des Baugesetzbuches zulässig ist. 

 
7.2 
 

Baufreihaltezone § 23(1) HStrG: Bauwerke, die ganz oder tlw. über Erdgleiche liegen 
(Hochbauten), dürfen an der Landesstraße in einer Entfernung bis zu 20 m, jeweils ge-
messen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet werden. 

 
7.3 Leitungsinfrastruktur: Alle Versorgungsunternehmen (Wasser, Kanal, Gas, Strom, 

Telekommunikation) haben ihre Leitungen unterirdisch zu verlegen. Die Trassenführung 
ist mit der Gemeinde Niedernhausen abzustimmen. 
 

7.4 Die auf dem Flurstück 92/2 ausgewiesenen Stellplätze sind den neu entstandenen 
Flurstücken 92/8, 92/9 und 92/10 zugeordnet. 

 

 
 

 

Vermerke 
 
1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2(1) BauGB: Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde 
durch die Gemeindevertretung am 02.11.2000 gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 
10.11.2000 in der Idsteiner Zeitung und Wiesbadener Kurier.  

  Siegel der Gemeinde 
 
 
 
Niedernhausen, den 04.08.2003

   Döring, Bürgermeister 
 
2. Bürgerbeteiligung gem. § 3(1) BauGB: Der Planvorentwurf wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 
29.01.2001 in der Verwaltung in der Zeit vom  bis  zu jedermanns Einsicht ausgelegt 
bzw. in der Bürgerinformationsveranstaltung am 06.03.2002 vorgestellt. 

  Siegel der Gemeinde 
 
 
 
Niedernhausen, den 04.08.2003  

Döring, Bürgermeister 
 
3. Öffentliche Auslegung gem. § 3(2) BauGB: Der Planentwurf wurde in der Verwaltung in der Zeit vom 
20.01.2003 bis 21.02.2003.____ einschl. zu jedermanns Einsicht ausgelegt. Die Bekanntmachung der 
Planauslegung erfolgte am 07.12.2002 in der Idsteiner Zeitung und Wiesbadener Kurier. 
 

  Siegel der Gemeinde 
 
 
 
Niedernhausen, den 04.08.2003   

Döring, Bürgermeister 
 
4. Satzungsbeschluss gem. §§ 10 und 19 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB und § 81 HBO: 
Der Planentwurf wurde am 09.07.2003 als Satzung beschlossen. 

 Siegel der Gemeinde 
 
 
 
Niedernhausen, den 04.08.2003    

Döring, Bürgermeister 
 
5. Ausgefertigt: 

Siegel der Gemeinde 
 
 
 
Niedernhausen, den 04.08.2003    

Döring, Bürgermeister 
 
6. Inkrafttreten gem. § 10 BauGB: Der Satzungsbeschluss wurde am 12.08.2003 ortsüblich bekanntgemacht. 
Damit hat der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt. 

Siegel der Gemeinde 
 
 
 
Niedernhausen, den 13.08.2003   

Döring, Bürgermeister 
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